
Künstlerisches Personal

In dem bisherigen Gesetzestext wird bei der Re-

gelung zur Qualifikationsbefristung von zwei-

mal sechs Jahren lediglich das wissenschaftliche

nicht promovierte und promovierte Personal ge-

nannt, wobei die künstlerische Qualifikation

keine Berücksichtigung fand. Nun wurde die

Forderung zur Aufnahme des künstlerischen

Personals in die Regelung zur Qualifikationsbe-

fristung in dem vorliegenden Gesetzentwurf

realisiert. 

Der Deutsche Bundestag hat am 17. Dezember 2015 das 1. Änderungsgesetz zum Wis-

senschaftszeitvertragsgesetz beschlossen, das spätestens am 1. März 2016 in Kraft tre-

ten wird. Die intensive Auseinander setzung mit der Novellierung des WissZeitVG hat

zu einigen positiven Änderungen im Gesetzestext geführt, während sie in den Perso-

nalleitungen der Hochschulen zu Verunsicherungen in Bezug auf belastbare rechtliche

Grundlagen führten. Der Gesetzgeber ist aber weit hinter seinen Möglichkeiten ge-

blieben, was auf Widerstände in der Koalition und den Wissenschaftsorganisationen

zurückzuführen sein dürfte. Nach fünf Jahren (2020) soll das Gesetz einer Evaluierung

unterzogen werden. Die Gewerkschaften und die Personalvertretungen, aber auch die

Hochschulen können nicht so lange warten. 

Tarifsperre

Die Beschränkung des gewerkschaftlichen

Grund rechts zur Regelung der Arbeitsbedin-

gungen der Beschäftigten auch in Wissenschaft

und Forschung (Tarifsperre) im § 1 Absatz 1 ist

nicht aufgehoben worden. Leider wurde damit

erneut die Chance vertan, umfassende Rege-

lungen rechtssicher zum Vorteil der Beschäftig-

ten und der Bildungseinrichtungen zu schaffen.

Deshalb wird ver.di die Forderung weiterhin ver-

folgen, die Tarifsperre im Gesetz aufzuheben. 
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Qualifikationsbefristung

Die langjährige berechtigte Kritik u.a. der Gewerkschaften an

der bisherigen Fassung dieses Sondergesetzes zu den Befris-

tungsregelungen in der Wissenschaft hat zu einem Erkennt-

nisprozess beim Gesetzgeber und zu Modifizierungen des

Gesetzestextes geführt. Jetzt heißt es in § 2: „(1) Die Befris-

tung von Arbeitsverträgen des in §1 Absatz 1 Satz 1 genann-

ten Personals, das nicht promoviert ist, ist bis zu einer Dauer

von sechs Jahren zulässig, wenn die befristete Beschäftigung

zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen oder künstle-

rischen Qualifizierung erfolgt.“ Eine ähnliche Formulierung

bezieht sich auf die 6-Jahres-Frist nach der Promotion.

Ungeklärt bleibt weiterhin, was unter Qualifikationsver-

fahren zu verstehen ist. In der Gesetzesbegründung wird aus-

geführt, dass der Begriff nicht so eng ausgelegt werden

dürfe, dass er nur für Promotions- und Habilitationsverfahren

gelte. Vielmehr müsse man nach den Ausführungen in der

Begründung unter wissenschaftlicher Qualifizierung auch den

„… Erwerb von Fähigkeiten und Kenntnissen etwa in den Be-

reichen Projektmanagement, Akquisition und Mitarbeiter -

führung“ fassen. 

Da Projektmanagement, Akquisition und Mitarbeiter -

führung keine spezifisch wissenschaftlichen Tätigkeiten dar -

stellen, wären damit begründete Befristungen nach dem

WissZeitVG aus unserer Sicht rechtswidrig. Ob sich die Ar-

beitsgerichte dieser Rechtsauffassung anschließen, werden

die nächsten Jahre zeigen.

Mindestvertragsdauer

In dem Gesetz wird eine Präzisierung vorgenommen, die sich

mit der Qualifikationsbefristung beschäftigt. Sie lautet nun:

„Die vereinbarte Befristungsdauer ist jeweils so zu bemessen,

dass sie der angestrebten Qualifizierung angemessen ist.“

Eine Präzisierung wäre grundsätzlich zu begrüßen, wenn die

Formulierung ausreichen würde, um einen angemessenen

Befristungszeitraum zu bestimmen. Doch welcher Zeitraum

wäre angemessen für eine Qualifizierung in Projektmanage-

ment, um eine vom Gesetzgeber selbst genannte Möglichkeit

zu nennen – drei Monate, ein Jahr? Wer stabile Arbeits- und

Lebensverhältnisse schaffen will, muss sie auch ermöglichen.

Dies könnte durch einen Mindestbefristungszeitraum von 36

Monaten sichergestellt werden. Die Gesetzesbegründung

weist darauf hin, dass kürzere Befristungszeiträume aus

„sachlichen Gründen“ weiterhin möglich sind. Die Umset-

zung der Gesetzesänderung in den Wissenschaftseinrichtun-

gen wird weiter zu verfolgen sein.

Verlängerung der zulässigen Befristungsdauer

Nach der bisherigen Gesetzesregelung konnte die Höchstbe-

fristungsdauer in der ersten und zweiten Qualifikationsphase

von je sechs Jahren um zwei Jahre bei Betreuung eines Kindes

unter 18 Jahren verlängert werden. In der Auslegung dieser

Regelung war aber umstritten, in welchem Verhältnis das

Kind zu den Beschäftigten stehen muss. Das Problem wird

jetzt durch die Aufnahme des § 15 Absatz 1 Satz 1 (Bundes-

elterngeld- und Elternzeitgesetz) in den § 2 Absatz 1 gelöst,

der die Rechtsverhältnisse definiert. 

Neu hinzugekommen ist im § 2 Absatz 1 die Verlängerung

des Befristungszeitraums um zwei Jahre bei Vorliegen einer

Behinderung nach dem SGB IX oder einer schwerwiegenden

chronischen Erkrankung. Beide Änderungen sind zu begrü-

ßen.

Drittmittelbefristung

Im Absatz 2 des § 2 des 1. Änderungsgesetzes zum Wiss-

ZeitVG wurde ebenfalls eine Ergänzung vorgenommen, die

den Befristungsmissbrauch bei Drittmittelfinanzierung been-

den soll. Dort heißt es: „… die vereinbarte Befristungsdauer

soll dem bewilligten Projektzeitraum entsprechen.“ Diese For-

mulierung ist nach der Anhörung noch eingefügt worden,

womit einer breit getragenen Forderung entsprochen wurde.  

Dennoch ist das Instrument der Drittmittelbefristung insge-

samt kritisch zu betrachten. Eine Tätigkeit in der Forschung

muss prinzipiell auch in unbefristeten Arbeitsverhältnissen

möglich sein. Der Anteil des befristeten wissenschaftlichen

Personals sollte auf ein sachlich gerechtfertigtes Maß redu-

2



ver.di Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung |  Fachbereichsinformationen

V.i.S.d.P.: ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung · Bearbeitung: Norbert Konkol, 
E-Mail: norbert.konkol@verdi.de, Telefon: 030/6956-3006

ziert werden. Bei Drittmittelprojekten ohne Qualifizierungs-

anteil können befristete Arbeitsverträge auch nach dem Teil-

zeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) abgeschlossen werden.

Eine befriedigende Lösung kann nach Meinung von ver.di nur

im Kontext einer ausreichenden und sachgerechten Ausfinan-

zierung der forschenden Einrichtungen in Verbindung mit

einer grundsätzlichen Reform der Forschungsfinanzierung in

Deutschland gefunden werden.

Mitarbeiter/-innen in Verwaltung und Technik

Schließlich wurde die rechtsmissbräuchliche Einbeziehung des

„nicht wissenschaftlichen und nicht künstlerischen Perso-

nals“ aufgehoben und der entsprechende Passus gestrichen.

In einigen Wissenschaftseinrichtungen scheinen die Arbeit-

geber damit zu drohen, diese Kolleginnen und Kollegen dann

nicht mehr weiter zu beschäftigen. Wir halten die Drohungen

für unverantwortlich, zum einen, weil eine rechtssichere Be-

fristung durch das Teilzeit- und Befristungsgesetz möglich ist,

zum anderen, weil die Hochschulen und Forschungseinrich-

tungen diese Beschäftigten nach wie vor benötigen, wenn

sie Drittmittelprojekte durchführen wollen. Auf Einnahmen

aus Drittmittel dürften die Hochschulen aber nicht verzichten

können, wenn sie ihre defizitäre Grundfinanzierung damit

weiterhin kompensieren wollen. Deshalb wäre es nur konse-

quent, gleich einen Beschäftigtenpool einzurichten und ihn

mit Überbrückungsmittel auszustatten, mit denen Zeiten zwi-

schen zwei Projekten überbrückt werden können.   

Anrechnung und Dauer von studienbegleitender

 Beschäftigung während des BA- und MA-Studiums 

Die Anrechnung der Beschäftigung von Studierenden wird

an zwei Stellen des 1. Änderungsgesetzes (§ 2 Abs. 3 und 

§ 6) neu geregelt. Hiermit wird die Anrechnung von studien-

begleitenden Beschäftigungszeiten auf die Qualifizierungs-

befristung nach § 2 Abs. 1 bis zum Abschluss des Master-

studienganges ausgeschlossen. Der anrechnungsfreie Zeit-

raum der studienbegleitenden Beschäftigung beträgt sechs

Jahre. Auch damit trägt der Gesetzgeber einer breit vorge-

tragenen Forderung Rechnung. Ungeregelt bleibt auch hier

die jeweilige Befristungsdauer. Als Referenz könnte die

 Regelung im Berliner Hochschulgesetz (§ 121 Absatz 3) he-

rangezogen werden, die in der Regel von einer Beschäfti-

gungsdauer von vier Semestern ausgeht.

Verlängerungstatbestände für Arbeitsverträge bei

Qualifizierungsbefristungen

Die schon in Absatz 1 des § 2 aufgenommene Präzisierung

der Rechtsbeziehung zu Kindern als Grund für eine spätere

Vertragsverlängerung ist auch unter 1. im Absatz 5 fixiert

worden. Dazu wurde ein neuer Punkt 6 angefügt, der die

Gründe der Vertragsverlängerung um das Thema Erkrankun-

gen erweitert: „Zeiten einer krankheitsbedingten Arbeitsun-

fähigkeit, in denen ein gesetzlicher oder tarifvertraglicher

Anspruch auf Entgeltfortzahlung nicht besteht.“ 

Alle Verlängerungstatbestände gelten weiterhin aus-

schließlich für Qualifizierungsbefristungen nach § 2 Abs. 1.

Eine Übertragung auf die Beschäftigten in Drittmittelprojek-

ten ohne Qualifikationsanteil wird in der Gesetzesbegrün-

dung aus formalen Gründen abgelehnt. Wir halten das nach

wie vor für sozial unausgewogen. b
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Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Angestellte/r
 Beamter/in  Selbständige/r
 freie/r Mitarbeiter/in  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

  Schüler/in-Student/in    bis

 
 Praktikant/in    bis

     bis

 ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in
 Sonstiges:

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort 

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst in Euro

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

BIC

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb  
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des   
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich    

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

  

Ort, Datum und Unterschrift

Titel/Vorname/Name             Ich möchte Mitglied werden ab

 0 1 2 0
Straße             Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
PLZ  Wohnort

  
Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon E-Mail Staatsangehörigkeit

  

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Datenschutz
 

 

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im 
Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich erkläre mich 
gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, deren Änderun-
gen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft betreffenden Auf-
gaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

IBAN

 

Ort, Datum und Unterschrift

Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser 
Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.


